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Im Rahmen der durch den Direktor beim Deutschen Bundestag in der ersten Jahreshälfte 2023 an-
gestoßenen „Strategie zur Modernisierung der Bundestagsverwaltung“ wurden sogenannte „Stra-
tegiefelder und Leuchtturmprojekte“ entwickelt. Ziel dabei ist es, Arbeitsprozesse und -bedin-
gungen in der Verwaltung des Deutschen Bundestages so zu gestalten, dass diese mit den „Verän-
derungen der Gesellschaft und der Arbeitswelt Schritt halten“ kann sowie „zukunfts- und kon-
kurrenzfähig“ bleibt.1 

Dabei wurden fünf Themenfelder identifiziert, in denen besonderer Handlungsbedarf besteht. 
Diese sind:2 

− Prozessdigitalisierung 
− Arbeitgeberattraktivität 
− Ressourcenschonung 
− Bessere interne Kommunikation 
− Stärkung der Führungskompetenz 

Zu diesen Themenfeldern wurden Leitfragen formuliert, die allen Organisationseinheiten zur 
Kenntnis gegeben und mit der Bitte verbunden wurden, der Leitung laufende, geplante und wün-
schenswerte Projekte zu benennen, die geeignet wären, die in den Leitfragen formulierten Ziele 
zu erreichen. Trotz eines recht kurzen Vorlaufs und einer knapp bemessenen Antwortfrist wur-
den dabei rund 500 Rückmeldungen von den Beschäftigten der Verwaltung eingereicht.3 

Vor dem Hintergrund dieses offensichtlich gewordenen Veränderungsbedarfes wurden sechs 
Leuchtturmprojekte entwickelt, die „eine besondere Strahlkraft und Wirkung“ für die gesamte 
Verwaltung haben sowie konkrete Fortschritte in Bezug auf die fünf prioritären Handlungsfelder 

 

1 Schäfer, Michael: Strategie zur Modernisierung der Bundestagsverwaltung. Strategiefelder und Leuchtturmpro-
jekte 2023, Deutscher Bundestag, S. 2, URL: https://www.bundestag.btg/Direktor/Modernisierung_BTV.pdf. 

2 Ebd., S. 5. 

3 Ebd., S. 2. 
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bringen sollen. Erklärtes Ziel ist es, diese Projekte im Laufe der folgenden „sechs bis zwölf Mo-
nate“ umzusetzen. Hierzu wurden Projektteams eingerichtet, die seitdem durch die Stabsstelle 
Innovation beim Direktor begleitet und beraten werden. Die unmittelbar betroffenen Organisati-
onseinheiten sind in den Projektteams vertreten.4 

Anwendungen, die auf der Basis von Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) arbeiten, werden 
im Bereich der Bundestagsverwaltung derzeit noch nicht eingesetzt. Allerdings wird davon aus-
gegangen, dass KI in vielen Prozessen zu Arbeitserleichterungen und Beschleunigungen führen 
könnte.5 Anhand des Projekts „Erschließung von Publikationen“ wurde daher das Leuchtturm-
Projekt „Potenziale von Künstlicher Intelligenz nutzen“ initiiert. Dabei wird die automatische In-
dizierung von Presseartikeln durch KI-gestützte Methoden für das Angebot der Bundestags-Pres-
sedokumentation geprüft. Ziel ist, dass sich dadurch die Beschäftigten auf inhaltliche Arbeiten 
und die Qualitätssicherung konzentrieren können.  

Dieses Projekt stellt den Startpunkt für den Einsatz von KI im Bundestag dar, anhand dessen Vo-
raussetzungen und Einsatzmöglichkeiten für KI im Bundestag weiter untersucht werden. Es hat 
zudem Relevanz für die Themen Prozessdigitalisierung, Ressourcenschonung und Arbeitgeberat-
traktivität.6 Nach Auskunft des zuständigen Fachreferats befindet sich zudem als eines der fünf 
„Quick-Wins“ des Leuchtturmprozesses – in Zusammenarbeit zwischen der Abteilung D sowie 
dem Stenografischen Dienst und einigen Ausschusssekretariaten – eine Transkribierungssoftware 
für die Protokollerstellung auf Basis von KI-Werkzeugen in der Erprobung und Evaluation.  

Inwieweit Anwendungen, die auf der Basis von Methoden künstlicher Intelligenz arbeiten, in 
den Büros der Bundestagsabgeordneten zum Einsatz kommen, ist auf Grund fehlender Erhebun-
gen nicht bekannt. Für den Einsatz entsprechender Anwendungen könnten etwa Natural Langu-
age Processing (Verstehen und Auswerten großer Textmengen) oder der Austausch mit Bürgerin-
nen und Bürgern in Betracht kommen.7  

 

*** 

 

4 Ebd., S. 4. 

5 Ebd., S. 10. 

6 Ebd. 

7 Pilniok, Arne: Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz als Herausforderung für die Parlamente, ZParl 1/2021,  
S. 167; Thiel, Thorsten: KI und Demokratie: Entwicklungspfade, APuZ 42/2023, S. 27.  


